
TURN- UND SPORTVEREIN
HATTINoEN 1863 E. V.

Satzuhg, gültig ab 01.01.2022
Eingetragen am 05.12.2022 beim Amtsgericht Essen VR 30228

Anschrift: Vereinsheiffi , Wildhagen 15, 45525
Hattingen o. Postfach 800 411, 45504 Hattingen
Fon 02324 - 904 367 Fax 02324 - 904 369

I nternet: www.tus hatti nqen.de
email : info@tushattinqen.de



Vorwort

bar Turn- und Sportverein Hsttingen 1863 e. V. hat sich durch Baschluß der Mitglieder-
versommlung vom 28. Februqr t975 die nachstehend abgedruckte neue Vereinssotzung gegeben.;

die Eintragung dieser Rechtscinderung in das bei dem Amtsgericht Hattingen geführte
Verainsregister ist am 15. Äugusf 1975 erfolgt. Die aus dem 6ründungsjahr 1945 stommende alte

Vereinssatzung hotte sich in mancherlei Hinsicht ols reformbedürftig arwiegen.

Der" sorgfältigen Berotung und einmütigan Beschlußfassung durch die Mitgliederversommlung sind

gründliche Vorarbeiten durch aine §atzungskommission und eingehande Erörtarungen des

Entwurfs im Gasomtvorstand voraufgegangen; sie woren getrngen von dem ollseitigen Bemühan,

für unser Vereinsleban eine moderne Venfassung zu ersfellen, die als nüchterne Rechtsgrundloge

ouch den kommenden 6enerationen gerecht werden konn, 5o zeichnet sich dos vorliegende

.Sotzungswerk neban strukturellen Verfeinerungen vor allem durch eine einwondfreie juristische

Diktion und klore Rechtsvorstellungen sus, Übersichtlich angelegt. beschränkt sich die neue

Satzung in ihram Inhalt auf ein Mindestmaß an Rechtsvorschriften, wie sie vom Gesetzgeber

gefordert werdan und für das praktischa Vereinsleben unerlcißlich sind. Die Satzung wird noch

durch eine, Reihe von Verwaltungsbestimmungen zu ergcinzan sein (6eschcifts-, Wohl-, Beitrogs-,

Jugendordnung).
Zwei Besondarheiten in der" Sotzung verdienen, schon wegen der vereinsgeschichtlichen

Bedeutung, eine Hervorhebungr
1. Der Nome des Vereins trägt die Johreszahl 1863. Dies deutef dorauf hin, doss es sich

bei dem Gründungsokt im Jshre 1945 um einen Zusarnmenschluß der dcmals in Hottingen

bestehenden Turn- und Sportvereine handalt hot (Turn- und Rssensport 1863, Hottinger

Sportverein 04 und VfTuB Henrichshütte). Die genonnten Vereine haben ne.ben onderen

Sportvereinen viele Johrzehnte hindurch moßgeblich des Sportgeschehen in unserer

Stodf bestimmt, ouf monnigfachen ?ebieten eine vorzrjgliche Breitenqrbeil geleistet und

ousgezei chnete Leistungssport Ier hervorgebracht.
2, In der Schlußbestimmung der neuen Vereinssatzung (§ ?2) wird festgehalten, dass zum

Vereinsvermägen des Vereins dqs N U T Z U N 6 5 R E C H T on der Sportonlage

Wildhogen gehört, ols beschränkte persönliche Dienstbarkeit im 6rundbuch des

Amfsgerichts Hottinqen eingetragen. Diases weitgehende, vertroglich nüher garegelte

Nutzungsrecht stellt f iln unseren Verein nicht nu,?, einen bemerkenswerten

Vermögenswert dqr, sein sportlicher Wert ols tägliche Übungs- und Wettkcmpfstätte

für unsere Mitglieder kann bei der Größanordnung uRseres Vereins nicht hoch genug

eingeschdtzt werden. Eingerciumt wunde dieses Recht dem Verein dureh die Stodt

Hatf ingen ols Gegenleistung dafür. doss der TuS Hattingen im Jahre 1969 der Stadt für
die Finonzierung der Sportonloge Wildhagen einen Betrog von DM 700.000,00 zur

Verfügung gestellt hot, Diese finonzielle Beteiligung ist unserem Verein durch diE

Venöußerung der vereinseigenen Sportgeländes im Resehop on die Firms Hill AG

ermäglicht worden, einer Anloge, die einst im Alleineigentum des Gründervereins Turn-

und Rasensport Hattingen 1863 stsnd und von diesem Verein bei der Gründung des TuS

Hottingan im Jnhre 1945 in das Vereinsverrnögen eingebracht worden ist. Dsss dss

Nutzungsrecht an der Sportonloge Wildhagen sotzungstndßig versnkert und an dieser

Stelle noch einmal nciher crlautert worden ist, entsprieht insbesondere einem Wunsch

cilterer Vereinsmitg I ieder.

Hottingen, im Ökteber 1975,

bestötigt im Juli ä015
Der Vorstond
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Abschnitt I: Allgemeines

§1
Nome, Sitz, Rechtsfähigkeit

DerVerein,,Turn- und SportvereinHattingen 1863 e. V," hot seinen Sitz in Hottingen. Der
Verein ist beim Amtsgericht Essen unter Nr. 30228 im Vereinsregister eingetragen.

§2
Zw eck, Gemeinnüt zigkeit

(l)Der Vereinverfolgt ausschließlich und unmittelbor gemeinnützigeZwecke im Sinne der
Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24. Dezember 1953 durch Förderung des Sports,
insbesondere durch

o. Förderung undPflege des Freizeit- und Breitensports, Amoteur- und Leistungssport,
durch sportliche Veronstoltungen, die es oktiven Sportlern ermöglicht, Sport zutreiben:
i.R. dieses Zweckes können ouch ondere Personen und Körperschoften spontliche
Dorbietungan erbringen.
Zusommenarbeit mit Fochverbän den zur Tolentf indung und -f örderung.
Zusommenorbeit mit Kindergörlen und Schulenzur Tolentfindung und -förderung
Durchführung von Betrauungsmoßnohmen im schulisch en Bereich mit sportlichen
Schwarpunkten, z.B. i.R. von Bewegungs-, spiel- und sportongeboten an off enen
Ganzt agss ch u I en (065).

e. Durchführung von Rehobilitotionsmoßnohmen (REHA-Sport)
f . Der Verein f ördert ouch unmitt elbar seine gemeinnützigen Zwecke, indem er seine

Mittel ouch on eine juristis che Person des öffentlichen Recht s oder einer anderen
steuerbegünstigten Körperschoft zwecks unmittelborer und ausschließlicher Verwendung
für den Sport weiterleitef. Förderung undPflege des Freizeit- und Breitensports,
Amoteur- und Leistungssport, durch sportliche Veronstoltungen, die es aktiven Sportlern
ermöglicht, Sport zu treiben; i.R. dieses Zweckes können auch ondere Personen und
Körperschof ten sport I i ch e Dorb i et ungen erbringen.

(2) Der Verein ist porteipolitisch, konfessionell, weltonschaulich und rossisch neutral.
(3) Der Verein ist selbstlos tötig. er verf olgt nicht in erster Linie eigenwirtschoftlicheZwecke.
(4) Die Mittel des Vereins dürf en nur f ür die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhaltenkeineZuwendungen ous Mitteln des Vereins. Keine Person dorf durch
zweckfremde Ausgaben oder durch unverhöltnismößig hohe Vergütingen begünstigt werden.

Abschnitt II; Mitgliedschoft

§3
Begriffsbestimmungen

(1) Der Verein besteht ous
1. ordentlichen Mitgliedern,
2. jugendlichen Mitgliedern,
3. oußerordentlichen Mitgliedern.
4. Kurzzeitmitgliedschoft
(2) Orden'fliches Mitglied ist, wer dos 18. Lebensjohr vollendet hot. Ehranmitglieder gelten als
ordentliche Mitglieder.
(3) Jugendliches Mitglied ist, wer dos 18. Lebensjohr noch nicht vollendet hot oder noch den
Bestimmungen des Sportverbondes, unter die der Betreffende gemöß der von ihm in
Wettkömpfen ousgeübten Sportort fcillt, bis zum Ende der Wettkompfsoison noch ols
Jugendlicher gilt und auch nur den Jugendbeitrag entrichtet.
(4) Außerordantliche Mitglieder sind

b.

c.

d.
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1. eigensfändi ge Sportgemeinschaft en, denen der vereindia SportousÜbung ouf 6rund von

Sonderr egelungen ermög I i cht,

Z. juristischl Personen, Hondelsgesellschoften, Körperschoften, eingetragene

Genossenschoften und ondere sportvereine und Personenvereinigungen mit rechtlicher

Selbstöndi gkei t, d i e den V er ein durch Sonderbeitröge unterst üt zen.

(5) Der Erwerb einer vonvornherein befristelen Mitgliedschaft im verein ist für einen

bestimmten zeitraummöglich. Der zeitroum ist Äonotlich gestoffelt und "l?'?t 
sich ous

den fochlich .n 6^,guiot.i d., verschiedenen Abteilun gen des Vereins' Die Höhe des

Bet ragesund d i e Zoh I ungs modo I i töten f ür d i ese Kur zzeil mitq I i edschof t er geb en si ch

Aus den Regelungen dieier Sotzung bzw. ous der Beitrogsordnung desVereins. Der Mit-

gliedsbeitra g fui Kurzzeitmitglieder ist nicht rückzohlbor, ouch wenn die Angebote des

"vereins _ gtiicttous welchem 6rund - nicht genulzt werden können.

§4
Beitrogswesen

(1) Die von den ordentlichen und jugendliche,'t-Mlt9li"d"rn zu zahlenden Beitröge werden auf

vorschlog des Gesamtvorstonds durch die Mitgliedarversommlung festgesetzt und in einer

Beitrogsordnung, die nicht Bestondteil der Sotzung ist,festgelegt und geregelt'

(2) Die 6awährung von Beitrogsermcißigung liegt inr'Ermessen des geschciftsführenden vorstonds'

(3) über die Beiträgeaußerordentlichar nnit9ti"d". befindet der Gesamlvorstond'

(4) Vereinsumlogen'konn"n nur von der Mitgliederversommlung beschlossen werden'

§5
Erwerb der Mitgliedschoft

(1) Der Erwerb der Mitgliedschoft selzt einen schriftlichen Aufnohmeanlrag voraus;

Minderjöhr igenbedarf d.i etrogder schriftlichen Zustimmung der gesetzlichenvertreter'

Die Aufnohme von ordentlichen und jugendlichen Mitgliedern obliegt dem geschöftsführenden

Vorstond. Wird gegen einen oblehnenden Bescheid.- ä':L ous Mitgliederkreisen - Beschwerde

eingelegt, entscheidet der 1esamtvorstond endgültig' Übar die Aufnohme oußarordentlicher

Miigliedar entscheidet der Gesamtvorstond'

§6
Beendigung der Mitgliedschoft

(1) Die Mitgliedschoft erlischt oußer im Todesfoll

1. durch Austrittserklärung (bei Personen unter 18 Johren durch die gesetzlichen

vertreter), die mit Frist von 6 Wochen nur zum 30'06' oder 3L'!2' eines ieden Jahres

erfolgenkonn und durch eingeschriebenen Brief on denverein zu richten ist;

2.durchAusschluß,wenndosMitglieddurchseinverholtenfürdenvereinnichtmehr
trogbor ist.

(2) Die Frist für den Austritt gilt hinsichtlich der Beitrogsfrist auch für solche ordentlichen

und jugendlichen Mitglieder, derenStort- und Spielberechiigung für den Verein ouf 6rund von

Verbondsbestimmungen früher endet'

(3) über den iusschluss befindat von sich oder ous begründetem Antrog der

geschäftsfü hrende vorstond, nachdem er vorher entweder dos Mitglied gehort oder ihm

Gelegenheil zur Schriftlichen Stellungnohme gegeben hot' Ab Beginn des Ausschlußverfohrens

konn der geschaftsfü hrende Vorstond a",ri i,titgtl"a die Ausübung der Mitgliedarrechte

untersagen.GegendenAusschlussbescheidkonnderAusgeschlosseneninnerhalbeinerFristvon
einemMonot noch übersendung - moßgeblich ist der Tog des Postoufgobestempels - Beschwerde

beim Ehren rat einlegen, dessen Bescheid endgültig ist' Bei Annohmeverweigerung gilt der

Bescheid als zugegangen'

bei
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(4) Noch dem Ausschluß oder beim Austritt aus demVerein hot dos Mitglied unverzüglich über
anverfroute Vereinsgelder abzurechnen und den Restbetrog dem Verein ouszuhändigen.
Vereinsgegenstände und -urkunden sind ouf Verlongen herouszugeben.

§7
Rechte der Mitglieder

(1) tredes Mitglied hot dos Recht, noch Maßgobe von Sotzung und Ordnungen am Vereinsleben
teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins und die dem Verein zur Verfügung stehenden
Anlagen zu benutzen. Ob dafür neben dem Mitgliedsbeitrag ein Entgelt zu zahlen ist, bestimmt
der geschältsführende Vorstand von Fall zu Foll.
(2) Der Verein hoftet nicht für Schäden und Verluste, die dos Mitglied bei der Ausübung des
Sports, bei Benutzung der Anlagen, Einrichtungen und Gerdte des Vereins oder bei
Vereinsveranstoltungen erleidet, sofern und soweit dofür keine Deckung durch Versicherungen
gegeben ist.
(3) Jedes ordentliche Mitglied hot Stimmrecht in der Mitgliederversommlung, solonge seine
Mitgliedsrechte nicht beschnitten sind. (§ 6 Abs. 3).

§8
Pflichten der lÄitglieder

(1) Dos Mitglied ist verpf lichtet, die Sotzungen zu beachlen und die fnteressen des Vereins zu
fördern. Die Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane und der von ihnen bestellten
Ausschüsse sowie die Anweisungen der Abteilungsleiter, Übungsleiter und Monnschoftsführer
sind von den Mitgliedern zu bef olgen.
(2) Die Beitröge sind noch der Beitragsordnung zu entrichten.
(3) Ftlr schuldhafte BeschädigungenvonVereinseigentum haftet dos verursochende Mitglied.

Der Zustimmung des 6esomtvorstondes bedürfen
1. dia oktive Teilnohme on Wettkömpfen und -spielen, in den

Sportarten für andere Vereine. .'

2. Die Übernahme einer Funktion in einem anderen Sportverein.

im Verein betriebenen

Abschnitt III: Abteilungen

§9
Gliederung, Arbe itsgrund logen

(1) Der Verein ist noch Turn- und Sportabteilungen gegliedert.
(2) Die Arbeit der Abteilungen richtet sich noch der Geschaftsordnung des Vereins, welche die
Übertrogung von Rechten und Pf lichten ouf die Abteilung regelt, und ouf Grund von Ordnungen,
die sich die Abteilungen für ihre innere Orgonisotion geben.
(3) Für die Gliederung gemöß Abs. 1 und für die Abs. 2 entsprechenden übereinkommen mit
Abteilungen mit Sonderstatus und für die Entscheidung ouf 6rund dieser übereinkommen ist der
6esomtvorstand zuständ i g.
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§10
Jugendliche Mitglieder

Jugendliche Mitglieder geben sich eine eigene Jugendordnung und verwalten die ihnen
zust ehenden G elder se I bstönd i 9.

§ 11

Verholten zu Verbänden und onderen Sportvereinen
(1) Der Verein konn, um die Durchführung der Vereinsaufgaben zu ermöglichen, Mitglied von
Londesverbönden und Fochverbönden der dem Deutschen Sportbund angehörenden Verb<inde für
seine einzelnen Abteilungen sein. Sotzung, Ordnungen und Stotuten dieser Verbrinde, die einer
einheitlichen Ordnung des Sports dienen, sind in ihrer Fossung für den Verein und seine
Mitglieder unmittelbar verbindlich. Beschlussorgon ist die Mitgliederversammlung.
(2) Der Verein konn Mitglied von anderen Sportvereinen oder Sportvereinigungen sein. Die
Mitgliederversommlung beschließt jeweils mit Mehrheit der erschienenen Stimmberechtigten.
(3) Der Verein kann für seine Abteilungen Abmachungen über Troinings-, Wettkompf- und
spielgemeinschoften treffen. Beschlußorgon ist die Mitgliederversommlung.

Abschnitt IV: Orgone

§12
Allgemeine Best im mungen

(1) Orgone des Vereins sind
A. die Mitgliederversommlung,
B. der geschoftsführende Vorstond
C. der Gesamtvorstond,
D. der Ehrenrot.

(2) Den Organen A und D können nur ordentliche Mitglieder angehören; dos gilt mit Ausnahme
von houptomtlich Beschaftigten ouch für die ergane B und C.

(3) Der Amtströger in einem der Organe B und C soll in diesem Organ weder ein weiteres Amt
noch zusätzlich ein Amt bekleiden, dessen Tröger dem Organ C als Einzelperson oder als
V ertret er der A btei lu ngen angehört.
(4)Die Amtszeit für die Angehörigen der organe B und D endet vor Ablouf der Amtsperiode.
L. durch Rücktritt zum erklärten Termin, .'

2. mit der Abberuf ung bzw. mit dem Widerruf der Bestellung,
3. mit der Erklärung des Austritts ous demVerein.
(5) Über Versammlungen und Sitzungen ist Protokoll zu führen. Es muß die Beschlüsse und
andere Abstimmungsergebnisse entholten und ist vom Leiter der Versommlung bzw. der Sitzung
und dem Protokollführer zu unterzeichnen.

A lttlitgliederversommlung § 13

Zuständigkeit
Die Mitgliederversommlung ist dos oberste Beschlußorgon. fhr obliegt - außer der
Beschlußfossung in den gesetzlich und sotzungsmcißig vorgesehenen Fcillen - insbesondere

L. die Wohl des geschäftsführenden Vorstondes;
?. die Entscheidung, welche Amler im geschöftsführenden Vorstond durch

ho uptomt I i ch Beschöf t igt e b eset zt w er den können;
3. der Widerruf der Bestellung von ehrenomtlich tcitigen Angehörigen des

geschcif tsf üh r enden Vo rstonds;
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4 die Wohl von Rechnungs- und Kossenprüfern, sof ern die Prüfung nicht durch einen
unobhön9igen Wirtschoftsprüfer durchgeführt wird;
die Genehmigung des Geschaftsberichts für das abgelaufene Johr und die
Ent last ung des ges chcif tsf üh rend en Vorstonds;
(Johr = Rechnungsjohr = Kolenderjohr)
die Genehmigung des Houshaltsplans für dos Rechnungsjohr
die Beschlussfossung über eine Wohlordnung.

5.

§14
Formvorschriften

(1) Die Mitgliederversammlung, in der der geschciftsführende Vorstand on Hond des
Geschafisberichts Rechenschoft über dos abgelaufene Rechnungsjohr g;bt und der
Houshaltsplon für das neue Rechnungsjohr vorlegt, ist die Houptversommlung. In ihr werden ouch
onstehende Wohlen getötigt. Die Houptversommlung soll vor Ablouf des Monots Juli stottfinden.
Antröge zu dieser Versommlung, dia sich nicht ouf die vorgenannten Regu larien beziehen, müssen
bis zum 31.12. schriftlich mit Begründung dem geschciftsführenden Vorstond eingereicht werden.
(2) Die Einberufung weiterer Mitgliederversommlungen hot zu erf olgen, wenn
L. die Ansetzung durch den geschciftsführenden Vorstond oder den Gesomtvorstond

beschlossen wird;
2. mindestens LO% der Mitglieder, die zum Zeitpunkt des Antrags stimmber echtigt sind, die

Abholtung einer Mitgliederversommlung wünschen. Der Antrag ist beim
geschöftsführenden Vorstond einzureichen. fn diesem Fall muß spötestens drei Wochen
noch Erhalt des Antrags zur Versommlung eingeladen werden. Sie muß spätestens sieben
Wochen noch Erholt des Antrogs stottfinden

3. Die Mitgliederversommlung ist mindestens drei
Togesordnung vom geschaftsführenden Vorstand
durch Bekonntgobe auf der Homepage desVereins

Wochen vorher unter Bekonntgabe der
einzuberufen. Die Einberufung erfolgt

und durch Aushong
f. in der Vereinsgeschciftsstelle Wildhogen 15, Hattingen;
2. im Vereinsheim Wildhogen 15, Hottingen;
3. im Jugendroum der Sportanloge Wildhagen !7, Hottingen;
4. in der Sportholle Bismorckstraße, Hattingen:
5. in der Sportholla Lessingstraße, Hattingen;
6. in der Kreissportholle Südsstadt Arndstraße, Hottingen an dieVereinsmitglieder.

4. Zu Beginn der Mitgliederversommlung sind der Versommlungsleiter und der Protokollführer
zu wählen.

§15
Abstimmungen

(1) Die Beschlußföhigkeit ist unobhöngig von der Zahl der erschienenen Mitglieder.
(2) Die Abstimmung bei Wohlen regelt sich nach der Wohlordnung, die nicht Bestondteil der
Satzung ist.
(3) Sonstige Abstimmungen erfolgen offen, wenn von nicht mindestens * der anwesenden
Stimmberechtigten widersprochen wird. Sofern nicht durch Sotzung oder Gesetz anders
festgelegt ist, gehört zur Beschlußfossung die Mehrheit der abgegebenen Stimmen

6

7

unter Aktuelles www.tus nqen.de
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B Der geschäftsführende Vorstond
§16

Zusammensetzung, Bestellung, Amtsdouer
(1) Der geschöftsführende Vorstond gem. § 26 BGB besteht ous dem Prösidenten und

mindestens 2-4 weiteren Personen.

Aufgabe des geschäftsführenden Vorstondes ist die Leitung und Geschaftsführung des
Vereins. Er ist f ür alle Aufgaben zustöndig, die nicht durch die Sotzung oder Ordnung
einem anderen Vereinsorgon zugewiesen sind.

Der geschöftsführende Vorstond konn Ausschüsse bilden und für herausgehobene
Auf gab en Beouf t rogt e b enennen.

Personolunion zwischen den einzelnen Amtern des geschriftsführenden Vorstondes ist
nicht zulcissig.

Der geschöftsführende Vorstond bleibt nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer
geschöftsführender Vorstond gewählt ist.

Anwesende können gewöhlt werden, wenn sie ihre Bereitschoft zur Wohl des Amtes
vorher schriftlich erklärt haben und die schriftliche Erklärung in der
Mitg I iederversomm lung v orliegt .

Sitzungen des geschciftsführenden Vorstondes werden durch den Prösidenten,bei dessen
Verhinderung durch ein anderes Mitglied des geschaftsf ührenden Vorstandes,
einberuf en. Der geschciftsführende Vorstond ist beschlussfcihig, wenn mindestens die
Hdfie der sich im Amt befindlichen Vorstondsmitglieder anwesend sind. Er konn
Mehrheitsbeschlüsse im Umloufverfahren per E-Mail oder per Telefonkonf erenz fossen,
wenn mindestens zwei Vorstondsmitglieder an der Beschlussfassung per E-Moil oder
Telefonkonf erenz mitwirken. fn Telefonkonf erenzen gefasste Beschlüsse sind innerhalb
einer Woche schriftlich zu protokollieren. Per E-Moil gefasste Beschlüsse sind
ouszudrucken und zu orchivieren. Die Mitglieder des geschoftsführenden Vorstondes
hoben in der Sitzung des geschöftsführenden vorstandes je eine stimme. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Prösidenten,

Besch lüsse des geschöftsf ührenden vorstondes sind zu protokol lier en

a

a

a

a

a

a

a

§17
Rechtsstellung, Zuständigkeit,'Formolien

(1) Der geschäftsführende Vorstond vertritt denVerein gerichtlich und außergerichtlich; er hat
die Stellung eines gesetzlichenVertreters (§ 26 BGB). Bei Willenserklärungen des Vereins noch
oußen genügt die Erklörung des Prösidenten, im Verhinderungsfall von zwei Mitgliederndes
geschäf tsf ü hr enden Vo rstandes.
(2) Der Vorstand ist ollein zuständig für die Kossengeschcifte im Rohmen des Houshaltsplans. Er
ist zuständig für den Abschluß von Anstellungsvertrcigen für nachgeordnete Stellen und sonstige
vertraglichen Bindungen des Vereins, wenn die Genehmigung des Gesomtvorstondes vorliegt.
(3) Im Übrigen nimmt der Vorstond.olle Aufgaben wahr, deren Erledigung noch Sotzung und
Ordnungen nicht onder en Organen vorbeholten ist.
(4) Der Vorstond gibt sich eine Geschöftsordnung, in die ouch die Arbeit des Gesamtvorstondes
einzubeziehen ist. Die Geschöftsordnung bedarf der Zustimm ung der Mitgliederversommlung.
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C Gesomtvorstond

§18
Zusommens etzung, Auf goben

(l)Dem Gesamtvorstond gehören on: der geschaftsführende Vorstond, die Abteilungsleiter, der
Jugend-, Sozial-, und Pressewort sowie solche Mitorbeiter, die von der Mitgliederversommlung
mit der Wohrnehmung spezieller Aufgaben und deren Vertretung im Gesomtvorstond betrout
sind.
(2)Die Auf gaben des Gesomtvorstonds liegen vornehmlich in der Wohrnehmung der
Abteilungsbelange und ergeben sich im übrigen ous der Satzung und ous der Geschöftsordnung,
die die Mitgliederversommlung auf Vorschlag des geschciftsf ührenden Vorstonds beschließt.
(3) Die Mitglieder des Vorstondes können für fhre Vorstondstötigkeit eine Vergütung bis zur
Höhe nach § 3 Nr.26oEStG erhalten, Über die konkret e Höhe entscheidet der Vorstand im
Rohmen des von der Mitgliederversammlung hierfür im Housholtsplon bereitgestellten Budget.
(4) Dar Vorstond hoftet dem Verein für einen bei der Wohrung seiner Pf lichten verursochten
Schoden nur bei Vorliegen von Vorsotz.

D Ehrenrot
§19

Zusommens etzung, Auf gaben, Formolien
(1) Der beschlußföhigeEhrenrat besteht ous fünf über 30 Johre altenVereinsmitgliedern. Er
ist beschlussföhig, wenn mindestens 3 Mitglieder onwesend sind.
(2) Der Ehrenrot wird von der Mitgliederversammlung für mindestens drei Johre gewöhlt. Er
wählt ous seiner Mitte den Vorsitzenden und Stellverlreter.
(3) Der Ehrenrot ist unobhängig und unterliegt keinenWeisungen anderer Vereinsorgane.
(4) Aufgaben des Ehrenrats sind
1. Schlichtung und Entscheidung von Ehrenstreitigkeiten zwischen Mitgliedern , soweit

V er einsint er essen berüh rt w er den.
2. Entscheidungen über Beschwerden der durch Beschluß des geschäftsführenden

Vorstonds ousgesch los senen Mitg I ieder.
Die Entscheidung ist endgültig,

(5) Die Einladung zur Sitzung des Ehrenrates erf olgt durch seinenVorsitzenden,bei dessen
Verhinderung durch seine Stellvertreter.

§20
Rechnungs- und Kossenprüfung

(1) Die Mitgliederversommlung wöhlt zwei fachkundige Rechnungs- und Kossenprüfer, die
ehrenomtlich tcitig werden und kein anderes Vereinsomt bekleiden dürfen. Noch
Ablouf eines Rechnungsjohres muß jeweils einPrüfer ousscheiden. Ein Prüfer kann nicht
langer als zwei Johre qmtieren. Es können Ersotzmitglieder gewöhlt werden.

(2) Den Prüfern obliegt die Prüfung der ordnungsgemößen Kossen- und Buchführung des
Vereins. Sie berichlen über dos Ergebnis der jeweiligen Prüfung dem
geschciftsführenden Vorstond und, sofern es sich um die Johresobschlussprüfung
handalt, der Mitgliederversommlung ols Entlostungsorgon.

(3) Die Institution der Prüf er (noch Abs. 1) entfcillt, wenn die Mitgliaderversommlung einen
unobhän gigen W irt schaftsprüf er bestel lt. Über den dem geschöftsf ührenden Vorstond
zu übergebenden Prüfbericht unterrichtet dieser die Mitgliederversommlung bei der
Verobschiedung des Rechnungsjohres.
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§20o
Auszug ous der DSGVO

(L) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgob en des Vereins werden unter Beochtung der
V or gab en der E U- Dot ens chut z- Grundordnung (D S-6VO) und d es
Bundesdotenschutzgesetzes (8D56) personenbezogene Doten über persönliche und
soch I iche Verhciltniss e der Mit gli eder i m V er ein v erarbeit et .

(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hot
jedes Vereinsmitglied insbesondzre die f olgenden Rechte:

. Dos Recht ouf Auskunft nach Artikel 15 D5-6VO.

. Dos Recht ouf Berichf igung noch Artikel 16 DS-6VO.

. Dos Recht ouf Löschung noch Artikel t7 DS-GVO.

. Dos Recht ouf Einschrönkung der verarbeitung noch Artikel 18 Ds-DVo.

. Das Recht auf Dotenübertragung noch Artikel 20 DS-6VO.

. Dos Widerspruchsrecht noch Artikel 21 D5-6VO.

. Recht auf Beschwerdebei einer Aufsichtsbehorde noch ArtikelTT DS-GVO

(3) Den Organen des Vereins, allen Mitorbeitern oder sonst für den Verein Tcitigen ist es
untersogt. personenbezogene Daten unbefugt zu anderen ols dem jeweiligen zur
Aufgabenerfüllung gehörendenZweckzuverarbeiten, bekonnt zugeben, Dritten
zugänglich zu mochen oder sonst zunutzen. Diese Pflicht besteht ouch über dos
Ausscheiden der oben genanntenPersonen ous dem Verein hinous.

(4) zur wohrnehmung der Aufgaben und Pf lichten nach der Eu-Dotenschutz-
Grundverordnung und dem Bundesdotenschutzgasetzbestellt der geschaftsführende
Vorstond einen Dotenschutzbeou f tragt en.

§21
Quolifizierte /tlehrheiten in Sonderfällen

(1) Für Sotzungscinderungen und Zusommenschlüsse mit onderen Vereinigungenbedarf es einer
D reivi erte I m ehrheit der er s chi enenen st i m m berec ht i gt en Mit gli eder .

(2) Für den Ankouf, Verkauf, Tousch und die Belostung von Orundeigentum bedarf es der
D reivi erte I m ehrheit der er s chi enenen st i m m berecht i gten Mit gli eder .

(3) Die Auflösung des Vereins ist nur möglich, wenn jeweils 7/8 der erschienenen
stimmberechtigten Mitglieder in zwei innerholb von vier Wochen oufeinonderfolgenden
Mitgliederversommlungen sich dofür entscheiden.

§22
Vereinsvermögen

(1) Bei der Auflösung oder Authebung des Vereins oder Wegfall seines bisherigenZweckes föllt
dos Vermögen an die Stodt Hottingen mit der Zweckbestimmung, doss dieses Vermögen
unmittelbor und ousschließlich zur Förderung des Breitensports verwend et werden darf .

(2) Erfolgt die Auf lösung des Vereins nur zum Zwecke der Verschmelzung mit einem anderen
Verein, der gleiche Zwecke verf olgt und ebenfolls ols gemeinnützig anerkonnt ist, so geht dos
Vermögen ouf diesen Verein über.
(3) Zum Vereinsvermögen gehört dos Nutzungsrecht on der Sportonloge Wildhogen; die Anlage
steht im Eigentum der Stodt Hottingen. Dos Nutzungsrecht ist olso beschrönkte persönliche
Dienstborkeit für den Verein im Grundbuch von Hottingen Bond 45 Blott 1639 eingetragen.
(4) Dos Vermögen der Abteilungan ist Eigentum desVereins.


